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Parlamentarische Anfrage NI'. 717 der 
Abg. Dr. Schmidt und Gen. betr. Strassen­
tunnels ". t'berprüfungsvor schriften. 

An den 
Hl?rrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010\Vien 

Wien, am 25. November 1976 

6cf2/AB 

~976 -11- 25 
zu 71'1IJ 

Auf die Anfrage NI'. 71'7, welche die Abgeordneten 

Dr. Schmidt und Genossen am 7. 10. 1976. betreffend St'rassen­

tunnels- tJ'berprüfungsvorschriften an mich gerichtet haben, be­

ehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Bestehen detaillierte Vorschriften betreffend eine sorgfältige 

. und regelmässige Überprüfung der Strassentunnel ? 

Der Bau längerer im Verwaltungsbereich der Bundes­

strassen stehenden Strassentunnel J welcher seit Ende der Sechzi­

gerjahre erfolgt, wird nach der neuen österreichischen Tunnelbau­

weise ausgeführt. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass bereits wäh­

rend des Baues durch entsprechende Stütz - und Sicherungsmaßnahrnen 

in Verbindung mit der Zulassung von Verformungen des Gebirges v/ie­

der ein Gleichgewichtszustand hergestellt wird, d€:::" soferne das Ge­

birge nicht nachträglich Bewegungen erfährt. deren Ursache jedoch 

nicht der Tunnel sondern sogenannte höhere Gewalt wäre, als dauernd 

bezeichnet werden kann. Der Zusätzliche Einbau eines 1nnengewölbes 
\ 

aus Beton als Trfiger der Tunnelisolierung und als Tunnelverkleidung 

erhöht noch die Sicherheit des Tunnels. Nachträgliche Bewegungen des 
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Gebirges würden auf Grund der derzeitigen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse ihre Auswirkungen auf den Tunnel vorerst nur 

durch Rissebildungen im Innengewölbe zeigen. Diese Bewegungen 

erfolgen sehr langsam., so dass durch in gewissen Zeiträumen 

erfolgende visicnelle Prüfungen sie bemerkt werden können und 

genügend ZeH für allfällige Sanierungsmaßnahmen vorhanden -.vären. 

1m übrigen sei hier bemerkt, (~ass - soweit bekannt - noch kein Ge­

birgsstrassentunnel eingestürzt ist und auch die Strassentunnel i.m 

Erdbebengebiet Friaul keine Sch~den aufweisen, welche als Gefähr­

dung des Best andes zu werten sind. 

Das Problem bei einem Tunnel ist daher nicht so sehr die 

Überprüfung des baulichen Zustandes wegen Einsturzgefahr als, be­

sonders bei längeren Tunneln, die 'Überprüfung des Funktionierens 

der in den Tunneln installierten Sjcherheitseinrichtungen. 

Es existiert derzeit ein Entwurf einer Empfehlung für 

Sicherheitseinrichtungen in Bundesstra:::'sentunnel, nach welchen 

Bundesstrassentunnel projektiert und betrieben werden. Zu diesen 

1973 unter Mitwirkung dafür zuständiger Stellen. wie z. B.u,. a. Bun­

desversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal, Österreichischer Bun­

desf'euerwehrverband, Zentralstelle für Brandverhütung, Kuratorium 

für Verkehrssicherheit. Forschungsgesellschaft für Strassemvesen, 

verfassten Empfehlungen kamen noch in der Zwischenzeit sich er­

gebende diesbezügliche Erkenntnisse (z.B. aus Versuchen: Jänner 1975 

Brandversuch in einem aufgelassenen ÖRB-Tunnel im Zuge der Tauern­

eisenbahn) . Da jeder Strassentunnel individuen betrachtet werden muß 

(jeder StrassenTunnel hat z. B. auch sein eigenes Betriebspersonal) süld 

gemäß diesen Empfehlungen von den zuständigen, im Auftrag der Btm­

desstrassenverwaltung tätigen Amtern der Landesregierungen (Auf­

tragsverwaltung) für jeden Tunnel eigene Brandalarmpläne (im Zu­

samm€ly\Virken mit den zuständigen Landesfeuerv\Jehrkommanden 
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unter Koordinierun,g I!1it den anderen Einsatzhilfsdiensten) und 

eigene Betriebsanweisungen zu erstellen. 

In den Betriebsanweisungen wird die Auftragsverwaltung 

u.a. neuerlich darauf hingewiesen, dass für die 'Wartung und re­

gelmässige 'L'Derprüfung der Tunnelarüagen Maßnahmen zu setzen 

sind. Eine einheitliche Vorschrift für diese Maßnahmen. die für 

jeden StrasrenLunnel gilt, musste und muß im Hinblick auf die ver­

schiede,nen Gegebenheiten bei den Tunneln als nicht zielführend 

betrachtet werden. 

Wenn ja, wann wurden diese erlassen und zu welchem Zeitpunkt 

erfolgte deren letztmalige .Änderung und Ergänzung? 

Wie bereits ausgeführt, haben über \Veisung des Bundes­

ministeriums für Bauten und Technik die im Rahmen der Auftrags« 

verwaltung tätigen Ämter der Landesr0.gierungen individuell für 

jeden Tunnel Maßnahmen für die vVart-..:ng und regelmässige Über-
, , 

prüfung der Tunnelanlagen (dazu zählen auch die baulichen Üoer-

prüfungen) festzulegen. Die bereits vor dem Bau der längeren Tunnel, 

d. h. vor den Siebzigerjahren, in Betrieb gestandenen kurzen T{innel 

der Bundesstrassenvenvaltung B sind im Rahmen der durch die Auf-

tragsverwaltung durchzuführ'erlden Erhaltungsaufgaben für die StraS3eI2 

und. Bracken geprüft worden. Bei den infolge des Erfordernisses ver·· 

hältnismässig häufigen Tunn.ehvaschungen. die früher sogar händis~h 

erfolgten, konnten allfällige Schäden leicht festgestellt werden. Alle 

diese» h-urzeh Tunnel sind heute noch voll in Betrieb und zeigen kei-

ne Schäden, die den Bestand gefährden. 

3 :} 

In welchen Abstämlen ist auf Grund der bestehenden Vorschriften 

eine Überprüfung der Strassentunnel vorgesehen? 

.... 
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Wie bereits ausgeführt, sind elen Ämtern der Landes­

regierungen auf Grund der jeweiligen Gegebenheiten. die lVIaß": 

nahme.::l für die Überprüfung des baulichen Zustandes eines Tunnels 

überlassen.Es sei hier festgehalten, dass z. B. bei dem. seit 10.10. 

1974 in Betrieb stehenden Ofenauer-·und Hieflertunnel der 'I'auern-

Autobahn (zusamrnen über 3 km lang) derzeit eir.. Bautechlliker rllOnat-

lieh durchschnittlich 30 Stunden für die KontroJle und Wartung der 

ba1JIichen An lagen im Einsatz ist. Hinsichtlich der insbesondere bei 

längeren T-t.1imeln installierten Sicherheits einrichtungen werden mit 

den bereits genannten Empfehlungen jene Zeiträum.e festgelegt, 

innerhalb welcher deren Überprüfung zu erfolgen hat. 

4: ) 

Wie ist der 'Wortlaut der gegeIiständlichen Dienstanweisungen? 

'7 4) L"'U_"_:,_ 

Die vom Bundesministerium für Bauten und Technik an 

die Auftragsverwaltung herausgegebenen Durchführungsbestimmun-

gen zu den jährlichen Bauprogrammen haben schon vor Inbetriebnah-

me der längeren Tunnel die Dienstanweisung enthaltenJ wonach die 

Ämter der Landesregierungen !tauf den einwandfreien Zustand der 

Fahrbahn, der Brücken, der Hoch- und sonstigen Kunstbauten (da­

runter zählen Tunnelanlagen) der befestigten Rar-d- und Mittelstreifen 

...... zu achten" haben. In dl?l1 Empfehlungen für Sicherheitseinricht'...m­

gen, Stand 1973, ist darüber hinaus nunmehr folgendes festgelegt: 

"Für jeden Tunnel ist eine den jeweiligen Gegebenheiten entsprechendt 

Betriebsamveisung zu erstellen, in der die erforderlichen Maßnahmer. 

- für die W~rtung und regelmässige Überprüfung der TUl1nelarüage 

- für die Regelung u,1d Überwachung des Verkeh:-s in} Tunnel und 
I l 

- für 8.usser-.s:cwÖhrJicl1e Ereümisse (z. B. Verkeh:r.sD.hlälle) festzule:2en "-' (.__ 1 j ' I.....' 

sind. ff 
. i/ 

l, 
. J~\ll~I\.~, 

• 

682/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




